
 
 

Gepäckrichtlinien 
                

                                                     
 

Max 1 Stück Fahrgastraum  und   Max. 1 Stück Gepäckraum 
Max. 5 kg      Max. 15kg 
Max: 30 breit, 18 cm tief, 42 cm hoch  Max: 50 breit, 30 cm tief, 80 cm hoch  
                                                                                                                 bitte keine Hartschalenkoffer 

 

Der/die Busfahrer*innen sind angewiesen, im Zweifelsfall die Gewichte und Größen 

zu überprüfen und entsprechende Gepäckstücke abzuweisen oder umzuladen. 

 

Handgepäck 
Fahrgast hat das Handgepäck so unterzubringen und zu beaufsichtigen, dass die 

Sicherheit und Ordnung des Betriebes nicht gefährdet ist und andere Fahrgäste nicht 

belästigt werden können. 

 

Wertsachen 
Wertsachen, persönliche Dokumente, Medikamente, Mobiltelefon, Laptop etc. sollten im 

Fahrgastraum bzw. im Handgepäck mitgeführt werden und unterliegen der 

Aufsichtspflicht des Fahrgastes. Es besteht kein Anspruch auf Haftung bei Verlust oder 

Beschädigung. 

 

Sperrgut / Tiere 
Die Beförderung von Tieren, Fahrrädern und /oder anderen größeren Gegenständen (z.B. 

Musikinstrumente, Campingausrüstung, Sportausrüstung) ist nur nach vorheriger 

Absprache mit UnterWegs – Die Reise GmbH begrenzt möglich. 

 

Gefährliche Stoffe 
Von der Mitnahme ausgeschlossen sind Gegenstände und Stoffe, die Mitreisende stören 

verletzen oder das Fahrzeug beschädigen können. Das sind insbesondere Schusswaffen, 

explosive und entzündbare Stoffe und Gegenstände, entzündend wirkende, giftige, 

radioaktive, ätzende und ansteckungsgefährliche Stoffe sowie sonstige gefährliche Stoffe. 

 
 
 



Vergessenes  Gepäck  
Für im Bus vergessene oder zurückgebliebene Gegenstände besteht keine Haftung durch 

UnterWegs-die Reise GmbH.   

Nachfragen zu vergessenem Gegenständen können Sie Mo-Fr- in der Zeit von 10:00 Uhr bis 

18:00 unter der Rufnummer 0531-331908. Der/die  Fahrer*in kann vergessenes Gepäck 

nach Eintreffen auf dem Betriebshof nicht aushändigen.  

Die Aufbewahrungsfrist für Fundsachen beträgt 6 Monate. 

 

 

 


